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Die Übernahme des dreistufig aufgebauten Behinderten- 

begriffs der Weltgesundheitsorganisation (impairment - 

disability - handicap) in das deutsche Recht verdeut- 

licht die unterschiedlichen Ansatzpunkte für Hilfen:

- im Bereich der drohenden oder vorliegenden Schàdi- 

gungen durch Pràvention vie z. B. gesundheitsgerech- 

tes verhalten, Unfallverhütung und artdere Formen der 

Vermeidung Oder Senkung von Risiken durch Vorsorge- 

maBnahmen Oder durch MaBnahmen der medizinischen 

Rehabilitation,

- im Bereich der Funktionsbeeintràchtigungen durch 

Hilfen zur Kompensation der Beeintràchtigungen, z. B. 

orthopadische Hilfsmittel, Funktionstraining oder 

technische Hilfen zur Arbeitsplatzausstattung ,

- im Bereich der Behinderungen selbst etva dadurch, date 

Barrieren vermieden oder abgebaut werden oder daB die 

Wahl des richtigen Berufs trotz Funktionseinschràn- 

kungen die Berufsausübung ermoglicht oder erleich- 

tert.

Berücksichtigt man diesen dreistufigen Begriffsaufbau 

bei der Anvendung des genannten Grundsatzes einer 

moglichst frühzeitigen Intervention, so vird deutlich,


